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Regeste
Leistungen
Erwägungen
E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 3
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'534.80 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer von 7,7%) zu bezahlen. Gegen diesen Entscheid wurde am 13. Mai 2020 Beschwerde beim Bundesgericht (Verfahren-Nr. 8C_282/2020) erhoben.
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